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1. Fragestellung und Vorbemerkung 

Der Fachbereich Europa wurde um Darstellung gebeten, welche Finanzierungsinstrumente und 
Programme der Europäischen Union (EU) zur Förderung von Maßnahmen des Tierschutzes in 
Serbien als EU-Beitrittskandidat Anwendung finden bzw. finden können. Besonderes Augenmerk 
liegt hierbei auf den sog. Vorbeitrittshilfen der EU für Beitrittskandidatenstaaten. Ergänzend wird 
um einen Überblick gebeten, zu welchen, über die Vorbeitrittshilfen hinausgehenden Finanzie
rungsinstrumente Serbien Zugang hat. 

Mit dem vorliegenden Sachstand wird zunächst ein Überblick über die Vorbeitrittshilfen der EU 
für die Staaten gegeben, die über den Status eines Beitrittskandidaten verfügen (s. Ziff. 2.). In ei
nem weiteren Schritt soll ausgeführt werden, welche spezifischen Förderungsmöglichkeiten da
bei für Tierschutzmaßnahmen in Serbien in Betracht kommen (s. Ziff. 3.). Hierbei soll über den 
Tierschutz im engeren Sinne – als schützende Maßnahmen in allen Bereichen, in denen Tiere 
den Interessen des Menschen dienen – hinaus auch der Schutz von Tieren als Bestandteil der 
Umwelt verstanden werden. Abschließend werden weitere Finanzierungsinstrumenten der EU 
benannt, zu denen Serbien als EU-Beitrittskandidat Zugang hat (s. Ziff. 4.). 

2. Das Instrument für Heranführungshilfe zugunsten der EU-Beitrittskandidaten  

Zur gezielten Vorbereitung der Staaten mit Beitrittskandidatenstatus auf den Beitritt zur EU hat 
die Union eine Heranführungsstrategie entwickelt, die seit dem Jahr 2007 einen Rahmen für den 
gesamten Vorbereitungsprozess bildet. Innerhalb dieses strategischen Rahmens werden die Un
terstützungsmaßnahmen der EU in dem einheitlichen Finanzierungsinstrument für Heranfüh
rungshilfe (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) zusammengefasst.  

Ziele der Heranführungshilfe sind die Vorbereitung der Beitrittskandidaten auf die angestrebte EU-
Mitgliedschaft und die Unterstützung des Beitrittsprozesses. Hierbei unterstützt die EU die Umset
zung derjenigen politischen, institutionellen, rechtlichen, administrativen, sozialen und wirtschaft
lichen Reformen, die zur schrittweisen Angleichung an die Vorschriften, Normen, Strategien und 
Verfahren der EU (acquis communautaire) und zur Einhaltung ihrer Werte erforderlich sind. 

2.1. IPA III 

Unter dem aktuellen Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR 2021-2027) wurde das seit 2007 dritte 
Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) mit Erlass der Verordnung (EU) 2021/1529 (IPA III-
VO)1 errichtet. IPA III ist mit einem Finanzvolumen von bis zu 14,162 Mrd. EUR zu jeweiligen 
Preisen für den Zeitraum 2021 bis 2027 ausgestattet.  

Zugang zu den IPA III-Finanzmitteln haben in der laufenden Finanzierungsperiode 2021-2027 
die Beitrittskandidaten Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Mon
tenegro, Serbien und Türkei. Die Ukraine und Moldau, die inzwischen ebenfalls den Status eines 

1 Verordnung (EU) 2021/1529 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. September 2021 zur Schaffung 
des Instruments für Heranführungshilfe (IPA III), ABl. L 330 vom 20. September 2021, S. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32021R1529
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Beitrittskandidaten innehaben, werden über gesonderte Fazilitäten2 bei ihren Beitrittsvorberei
tungen unterstützt. Für das Beitrittskandidatenland Georgien existiert derzeit keine spezifische 
Reformfazilität.3 

2.1.1. Spezifische Ziele und thematische Prioritäten 

Neben seinem allgemeinen Ziel, die Beitrittskandidaten durch die Förderung politischer, institu
tioneller, rechtlicher, administrativer, sozialer und wirtschaftlicher Reformen bei der schrittwei
sen Angleichung an die Vorschriften, Normen, Strategien und Verfahren der Union zu unterstüt
zen, verfolgt IPA III fünf spezifische Zielvorgaben (Art. 3 Abs. 2 IPA III-VO): 

– die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte 
sowie die Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, 

– die Steigerung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung und Unterstützung von Strukturre
formen und guter Regierungsführung, 

– die Gestaltung von Vorschriften, Standards, Strategien und Verfahren, 

– die Stärkung des Umweltschutzes und einer Wirtschaft mit geringer CO2-Emission sowie  

– die Unterstützung des territorialen Zusammenhalts und der grenzüberschreitenden Zusam
menarbeit 

Die Unterstützung unter IPA III kann im Einklang mit diesen spezifischen Zielen auf insgesamt 
20 thematische Prioritäten ausgerichtet werden (Art. 3 Abs. 3 i.V.m. Anhang II IPA III-VO). Diese 
reichen von der Gleichstellung der Geschlechter und hochwertigen Arbeitsplätzen über intelli
genten Verkehr bis hin zur Sicherheit der Lebensmittel- und Wasserversorgung. Der Schutz der 
Umwelt und die Verbesserung der Umweltqualität sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors und des Fischereisektors gehören ebenfalls zu diesen 
thematischen Prioritäten (Art. 3 Abs. 3 lit r und t IPA III-VO). 

Die spezifischen Ziele und thematischen Prioritäten von IPA III hat die Kommission mit Erlass 
der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2124 vom 1. Oktober 2021 präzisiert. Dabei sind u.a. die 
Bekämpfung der Umweltzerstörung und Eindämmung des Verlusts an biologischer Vielfalt so
wie die Förderung der Erhaltung und nachhaltigen Bewirtschaftung von Land- und Meeresöko
systemen und natürlichen Ressourcen als spezifische Ziele von IPA III benannt. 

2 Die Ukraine erhält zur Unterstützung des Wiederaufbaus und der Modernisierung Mittel im Volumen von ca. 50 
Mrd. EUR (für 2024 bis 2027) über die Ukraine Fazilität. Über diese Fazilität wird auch die Beitrittsvorbereitung 
unterstützt. Neben den Maßnahmen zum Wiederaufbau wird die Auszahlung von Mitteln an die Implementierung 
von Reformen und die Angleichung an den acquis communautaire der EU geknüpft. Für Moldau richtete die EU 
2025 eine eigene Reform- und Wachstumsfazilität mit einem Finanzvolumen von 1,9 Mrd. EUR für den Zeitraum 
2025-2027 ein. In ihrer Funktionsweise ist sie mit der Reform- und Wachstumsfazilität für den Westlichen Balkan 
vergleichbar (s. Tz. 4.1). 

3 Zum de facto Stillstand des Beitrittsprozesses siehe Rat der EU, Überblick Georgien (zul. abgerufen 4. Dezember 2025).  

4 Delegierte Verordnung (EU) 2021/2128 der Kommission vom 1. Oktober 2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
2021/1529 im Hinblick auf die Festlegung bestimmter spezifischer Ziele und thematischer Prioritäten für die 
Hilfe im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA III), ABl. L 432 vom 3. Dezember 2021. 

https://www.consilium.europa.eu/de/policies/georgia/#%3A~%3Atext%3DGeorgien%20hat%20im%20M%C3%A4rz%202022%2CUnterst%C3%BCtzung%20f%C3%BCr%20die%20georgischen%20Streitkr%C3%A4fte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2128&from=DE
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2.1.2. IPA III-Programmplanungsrahmen 

Zur Verwirklichung der oben genannten spezifischen Ziele und thematischen Prioritäten hat die 
Kommission in Abstimmung mit dem Europäischen Parlament (EP), den EU-Mitgliedstaaten und 
den IPA III-Empfängerländern einen IPA III-Programmplanungsrahmen für die Laufzeit des MFR 
2021-2027 festgelegt.5 Darin werden fünf Programmfenster (Windows) für die Allokation der Un
terstützungsleistungen identifiziert: 

1. Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und Demokratie, 

2. Gute Regierungsführung, Angleichung an den EU-Besitzstand, gutnachbarschaftliche Bezie
hungen und strategische Kommunikation, 

3. Grüne Agenda und nachhaltige Konnektivität, 

4. Wettbewerbsfähigkeit und integratives Wachstum sowie 

5. Territoriale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Folgende Mittelverteilung pro Haushaltsjahr und Programmfenster ist im Programmplanungs
rahmen festgelegt worden:6 

 

Das EP und der Rat bewilligen die jährlichen Mittelzuweisungen in den Grenzen des MFR 2021-
2027 (Art. 7 IPA III-VO). 

5 Europäische Kommission, Commission Implementing Decision C(2021) 8914 final adopting the Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA III) Programming Framework for the period 2021-2027. 

6 Europäische Kommission, Commission Implementing Decision C(2021) 8914 final adopting the Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA III) Programming Framework for the period 2021-2027, Anhang S. 66. 

https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/31bfefb3-5839-4f39-81bc-d667b833a2a1_en?filename=C_2021_8914_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN.pdf&prefLang=de
https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/31bfefb3-5839-4f39-81bc-d667b833a2a1_en?filename=C_2021_8914_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN.pdf&prefLang=de
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2.1.2.1. Programmfenster „Grüne Agenda und nachhaltige Konnektivität“ 

In diesem Programmfenster ist u. a. vorgesehen, die Empfängerländer dabei zu unterstützen, ihre 
Umweltschutzstandards und Klimaschutzmaßnahmen mit den Anforderungen und politischen 
Prioritäten der EU in Einklang zu bringen. Dies schließt den Aufbau ausreichender institutionel
ler und finanzieller Kapazitäten ein, um wirksame Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen und -
vorschriften zu erarbeiten, umzusetzen, durchzusetzen und zu überwachen. 

Darüber hinaus werden in diesem Programmfenster auch Maßnahmen unterstützt, die zur Bewäl
tigung der globalen Herausforderung des Umweltschutzes beitragen. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der Umkehrung der Umweltzerstörung und der Erhaltung terrestrischer und mariner Öko
systeme. 

2.1.2.2. Programmfenster „Wettbewerbsfähigkeit und integratives Wachstum“ 

Bei der thematischen Priorität „Landwirtschaft und ländliche Entwicklung“ dieses Programm
fensters werden u. a. erhebliche Anstrengungen in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Tier
schutz und Übergang zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen für notwendig erachtet, um eine 
Angleichung an den EU-Besitzstand im Bereich Lebensmittelsicherheit und bei der EU-Strategie 
„Vom Hof auf den Tisch“7 als Kernstück des EU-Green Deal zu erreichen. Ausdrücklich sollen 
Maßnahmen dieses Programmfensters gefördert werden, die den Agrarsektor dabei unterstützen, 
angemessen auf gesellschaftliche Forderungen nach u.a. mehr Tierschutz zu reagieren. Auch soll 
der Aufbau von Verwaltungskapazitäten unterstützt werden, die für die Umsetzung der Gemein
samen Agrarpolitik und ihrer Kontrollsysteme zuständig sein werden, inklusive der Betriebs- 
und Tierregister.8 

3. IPARD III – Die Heranführungshilfe für die Entwicklung des ländlichen Raums  

Das Programmfenster 4 „Wettbewerbsfähigkeit und integratives Wachstum“ des IPA III-Pro
grammplanungsrahmens, das zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beitra
gen soll, umfasst – wie oben dargelegt – Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums 
als thematische Priorität. Die darin für die ländlichen Gebiete und den Agrar- und Lebensmittel
sektor der Beitrittskandidaten vorgesehenen IPA III-Hilfen werden in dem sektorspezifischen In
strument für Heranführungshilfe für die Entwicklung des ländlichen Raums (Instrument for Pre-
Accession Assistance for Rural Development – IPARD III) zusammengefasst. 

Für die aktuelle Finanzierungsperiode 2021–2027 stehen für die IPARD III-Programme insgesamt 
Finanzmittel in Höhe von 990 Mio. EUR zur Verfügung. Die Empfängerstaaten müssen IPARD-
finanzierte Projekte durch nationale öffentliche Mittel ergänzen; für zahlreiche Maßnahmen müs
sen auch die Begünstigten selbst einen Teil der Projektkosten finanzieren. 

7 Europäische Kommission, Mitteilung vom 20. Mai 2020, „Vom Hof auf den Tisch“ – eine Strategie für ein faires, 
gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem, KOM(2020) 381 endg. 

8 Europäische Kommission, Commission Implementing Decision C(2021) 8914 final adopting the Instrument for 
Pre-Accession Assistance (IPA III) Programming Framework for the period 2021-2027, Anhang, S. 52. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0003.02%2FDOC_1&format=PDF
https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/31bfefb3-5839-4f39-81bc-d667b833a2a1_en?filename=C_2021_8914_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN.pdf&prefLang=de
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3.1. IPARD III-Mittelzuweisung 

Die EU-Finanzmittel für die IPARD III-Programme stehen wie folgt den Kandidatenstaaten Alba
nien, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien und die Türkei zur Verfügung (vorläufige Mittelzu
weisung):9 

 

3.2. Förderfähige Maßnahmen  

Der EU-Rahmen für die IPARD III-Programmplanung sieht insgesamt 13 verschiedene Maßnah
menkomplexe vor. Jeder Empfängerstaat wählt die Maßnahmen aus, die seinen spezifischen Be
dürfnissen entsprechen und die zu den einschlägigen Prioritäten des IPA III-Programmplanungs
rahmens beitragen.10 

Von den 13 Maßnahmenkomplexen entfalten insgesamt zwei Relevanz für die Förderung des 
Tierschutzes. Dies gilt für das Maßnahmenpaket 1 „Investitionen in materielle Vermögenswerte 
der landwirtschaftlichen Betriebe“, das landwirtschaftliche Betriebe bei Investitionen in Gebäude 
oder Technologien unterstützt, um die Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltigeren land
wirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden zu steigern. Hinzu kommt das Maßnahmenpaket 4, 
das darauf zielt, landwirtschaftliche Bewirtschaftungs- und Erzeugungsmethoden zu fördern, die 
den Zustand der Umwelt und der natürlichen Ressourcen verbessern und den Klimawandel ab
mildern und/oder sich daran anpassen. 

9 Europäische Kommission, Überblick über die EU-Heranführungshilfe für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(IPARD III) (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

10 Europäische Kommission, Überblick über die EU-Heranführungshilfe für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(IPARD III) (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_de
https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_de
https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_de
https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_de
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3.3. IPARD III-Programmplanung für Serbien 

Das IPARD III-Programm für Serbien umfasst die folgenden 7 der 13 verfügbaren Maßnahmen
komplexe:11  

• (M1) Investitionen in materielle Vermögenswerte der landwirtschaftlichen Betriebe;  

• (M3) Investitionen in materielle Vermögenswerte bei der Verarbeitung und Vermarktung von 
Agrar- und Fischereierzeugnissen;  

• (M4) Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen und ökologischer/biologischer Landbau;  

• (M5) Durchführung der Strategien zur lokalen Entwicklung - LEADER-Ansatz;  

• (M6) Investitionen in die öffentliche Infrastruktur im ländlichen Raum;  

• (M7) Diversifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe und Unternehmensentwicklung;  

• (M9) technische Hilfe. 

 

Hierfür stehen Unionsmittel in Höhe von insgesamt 288 Mio EUR zur Verfügung. Die geplanten 
nationalen Beiträge Serbiens zur Projektfinanzierung belaufen sich auf 89,2 Mio EUR. Die Fi
nanzmittel sollen wie folgt auf die 7 Maßnahmenkomplexe verteilt werden:12 

 
Die jeweils für die 7 Maßnahmenkomplexe zur Verfügung stehenden EU-Finanzmittel sowie ihre 
Ergänzung durch die maßnahmenspezifischen nationale Beiträge Serbiens ergeben sich auf nach
folgender Übersicht:13 

11 Europäische Kommission, Durchführungsbeschluss C(2022) 1537 final über die Annahme des IPARD III Programms für 
Serbien für die Jahre 2021 bis 2027 vom 9. März 2022, Art. 2.  

12 Europäische Kommission, Antrag auf IPARD-Mittel (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

13 IPARD, Republik Serbien, IPARD III Programme for the Republic of Serbia for the Period 2021-2027, Juli 2023, S. 126. 

https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/2bcbb122-b31f-4899-9f9f-f669468cc81d_en?filename=C_2022_1537_F1_COMMISSION_IMPLEMENTING_DECISION_EN_V2_P1_1844909.PDF&prefLang=de
https://agriculture.ec.europa.eu/international/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/apply-funding_de#RS
https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/DEC-C20237299-20.10.2023-Annex-IPARD-III.pdf
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3.3.1. Maßnahmen mit Tierschutzrelevanz  

Im Folgenden werden die Maßnahmenkomplexe der IPARD III-Programmplanung für Serbien 
identifiziert, deren grundlegende und sektorenspezifische Zielvorgaben förderfähige Maßnahmen 
mit Tierschutzrelevanz ermöglichen  

3.3.1.1. (M1) Investitionen in materielle Vermögenswerte landwirtschaftlicher Betriebe 

Der Maßnahmenkomplex M1 adressiert einen hohen Investitionsbedarf der technischen Ausstat
tung im Agrar- und Lebensmittelsektor Serbiens in die Stärkung der Produktionskette durch die 
Modernisierung der Produktionsanlagen und die Einführung neuer Technologien. Die Unterstüt
zung aus diesem Maßnahmenkomplex zielt sowohl auf die Erhöhung der Produktivität und der 
Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Produktion als auch darauf, die EU-Standards für 
Tierschutz und Umweltschutz zu erreichen. Zudem soll der Agrar- und Ernährungssektor in die 
Lage versetzt werden, der öffentliche Nachfrage nach hochwertigen, sicheren, nahrhaften und 
nachhaltigen Lebensmitteln sowie nach einem hohen Grad des Tierschutzes gerecht zu werden.14 

Diese grundlegenden tierschutzbezogenen Ziele werden für die Produktionssektoren Milch, 
Fleisch, Eier und Fisch in sektorspezifische Ziele übertragen, die im Wesentlichen durch Investi
tionen in den Anlagenbau sowie die Beschaffung von Ausstattung und Ausrüstung erreicht wer
den sollen.15 

3.3.1.2. (M4) Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen und ökologischer Landbau 

Zu den grundlegenden Zielen des Maßnahmenkomplexes 4 gehört u.a. die Anwendung landwirt
schaftlicher Produktionsmethoden, die mit dem Schutz und der Verbesserung der Umwelt, der 
natürlichen Ressourcen, einschließlich der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme Serbiens, 
vereinbar sind und über die einschlägigen verbindlichen Normen hinausgehen. Zudem soll ein 

14 IPARD, Republik Serbien, IPARD III Programme for the Republic of Serbia for the Period 2021-2027, Juli 2023, S. 137 f. 

15 IPARD, Republik Serbien, IPARD III Programme for the Republic of Serbia for the Period 2021-2027, Juli 2023, S. 138 ff. 

https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/DEC-C20237299-20.10.2023-Annex-IPARD-III.pdf
https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/DEC-C20237299-20.10.2023-Annex-IPARD-III.pdf
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Beitrag zur nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und zur Anpassung an 
den Klimawandel sowie zu dessen Eindämmung geleistet werden.16 

Mit dem Maßnahmenkomplex 4 sollen Landwirte dazu ermutigt werden, die Umwelt auf den von 
ihnen bewirtschafteten Flächen zu schützen und zu verbessern. Er umfasst Ausgleichszahlungen 
an Landwirte für die Umsetzung von Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen. Hierbei gehen 
die Landwirte eine mindestens fünfjährige Verpflichtung ein, eine Reihe vorgeschriebener Maß
nahmen umzusetzen. Diese umfassen folgende Bereiche:17 

–  Fruchtfolge auf Ackerflächen, 

–  Begrünung der Zwischenreihen auf Dauergrünlandflächen, 

–  Anlage und Pflege von Bestäuberstreifen sowie  

–  nachhaltige Bewirtschaftung von Wiesen und Weiden. 

3.4. Durchgeführte Projekte mit Tierschutzrelevanz in Serbien 

Der Fachbereich Europa hat sich auf Arbeitsebene an die Europäische Kommission, Generaldi
rektion Erweiterung und Östliche Partnerschaft (DG ENEST) mit der Frage nach konkreten Pro
jekten im Bereich des Tierschutzes gewandt, die mit Unionsmitteln gefördert wurden.  

In ihrer Antwort verwies die DG ENEST auf ein Projekt, das unter dem Jahresaktionsplan 2016 
des EU-Instruments für Heranführungshilfe (IPA II) zugunsten Serbiens realisiert worden sei. 
Dieses habe Maßnahmen zum Kapazitätsaufbau in den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz 
mit einem Budget von 1,325 Mio. EUR umfasst. Das Projekt, das Schulungen, fachliche Beratung 
bei der Rechtsetzung und Maßnahmen zur Sensibilisierung beinhaltete, sei im Dezember 2022 
abgeschlossen worden.  

Darüber hinaus sei im Rahmen der IPA-Mehrländerzuweisung 2021-2022 ein regionales Projekt 
mit dem Titel „Kapazitätsaufbau der Veterinär- und Pflanzengesundheitsdienste im Westbal
kan“ mit einem Budget von 4 Mio. EUR durchgeführt worden. Der Teil des Projekts, der sich mit 
der Tiergesundheit befasste, sei im Oktober 2025 abgeschlossen worden. Er sei darauf ausgerich
tet gewesen, den Agrarsektor bei der schrittweisen Anpassung an den Rechtsrahmen der EU im 
Bereich Landwirtschaft und ländliche Entwicklung sowie an die einschlägigen Veterinär-, Le
bensmittelsicherheits- und Pflanzenschutzstandards der EU zu unterstützen und auf diese Weise 
zur Verbesserung der Tier- und Pflanzengesundheit in den Empfängerstaaten des Westbalkan bei
zutragen. 

 

16 IPARD, Republik Serbien, IPARD III Programme for the Republic of Serbia for the Period 2021-2027, Juli 2023, S. 165 f. 

17 IPARD, Republik Serbien, IPARD III Programme for the Republic of Serbia for the Period 2021-2027, Juli 2023, S. 164 f. 

https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/DEC-C20237299-20.10.2023-Annex-IPARD-III.pdf
https://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2024/01/DEC-C20237299-20.10.2023-Annex-IPARD-III.pdf
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4. Weitere Finanzierungsinstrumente, zu denen Serbien Zugang hat 

4.1. Die Reform- und Wachstumsfazilität für die Staaten des Westlichen Balkan 

2024 richtete die EU im Rahmen des Wachstumsplans für den Westbalkan18 eine Reform- und 
Wachstumsfazilität19 für die Staaten des Westlichen Balkan ein. Diese umfasst den Zeitraum 2024 
bis 2027 und wurde hierfür mit einem Finanzvolumen von bis zu 6 Mrd. EUR ausgestattet. Die 
Fazilität ergänzt die bereits im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe (IPA) geleistete 
Unterstützung der EU bei der Beitrittsvorbereitung. 

Mindestens 50% der Gesamtmittel werden über den Investitionsrahmen für den westlichen Bal
kan (Western Balkans Investment Framework - WBIF) zugewiesen, um Infrastrukturinvestitionen, 
Konnektivitätsanstrengungen und die Sektoren Verkehr, Energie sowie den ökologischen und di
gitalen Wandel zu unterstützen. Der verbleibende Teil wird als direkte Budgethilfen für die nati
onalen Haushalte der begünstigten Staaten gewährt. Die Unterstützungszahlungen sind an die Er
füllung qualitativer und quantitativer Fortschritte und an Ergebnisse bei der Umsetzung festge
legter Reformen geknüpft. Werden diese nicht erreicht, kann die Kommission die Zahlung ausset
zen bzw. entsprechende Beträge kürzen und auf andere begünstigte Staaten umverteilen. 

Die Serbien vorläufig zugewiesenen Fördermittel belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 1,586 
Mrd. EUR, die über eine Reformagenda für wichtige Reformen in vier Politikbereichen bereitge
stellt werden: Unternehmensumfeld und Entwicklung des Privatsektors, grüner und digitaler 
Wandel, Entwicklung des Privatsektors und Unternehmensumfeld, Entwicklung des Humankapi
tals sowie Rechtsstaatlichkeit.20 Die EU-Unterstützung ist für Serbien an die Erfüllung der Vorbe
dingung geknüpft, sich konstruktiv für die Normalisierung der bilateralen Beziehungen mit Ko
sovo zu engagieren.  

4.2. Zugang Serbiens zu weiteren Förderprogrammen 

Mit IPA-Unterstützung hat Serbien Zugang zu Förderungen aus folgenden EU-Programmen:21  

– Horizon Europe,22 

18 Europäische Kommission, Mitteilung „Ein neuer Wachstumsplan für den Westbalkan“ vom 8. November 2023, 
KOM(2023) 691 endg. (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

19 Verordnung (EU) 2024/1449 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Mai 2024 zur Einrichtung der 
Reform- und Wachstumsfazilität für den Westbalkan, ABl. L 2024/1449 vom 24. Mai 2024. 

20 Europäische Kommission, Serbia 2025 Report vom 4. November 2025, SWD(2025) 755 final, S. 107 (zul. abgeru
fen 4. Dezember 2025). 

21 Europäische Kommission, Serbia 2025 Report vom 4. November 2025, SWD(2025) 755 final, S. 107 (zul. abgeru
fen 4. Dezember 2025). 

22 Horizon Europe ist das zentrale EU-Förderprogramm für Forschung und Innovation mit einem Budget von 
93,5 Mrd. EUR (für 2021-2027). (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0691&qid=1764076585658
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401449
https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/6e68ce26-b95b-48e1-921a-c60c12da8f00_en?filename=serbia-report-2025.pdf
https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/6e68ce26-b95b-48e1-921a-c60c12da8f00_en?filename=serbia-report-2025.pdf
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en?prefLang=de


 

 
 

 

Unterabteilung Europa 
 

Fachbereich Europa - EU 6 
EU 6 - 3000 - 051/25 

Seite 13 

 

 

– Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und kleinen und mittleren Un
ternehmen (ex-COSME23),  

– European Cooperation in Science and Technology (COST24),  

– Connecting Europe,25  

– Erasmus+,26 

– Creative Europe,27 

– Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (CERV28), 

– Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI29)  

– EU-Initiative für marktnahe Forschung und Entwicklung (EUREKA30),  

– Programm „Digitales Europa“ (DIGITAL31).  

 

Fachbereich Europa 

23 Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (zul. abgerufen 4. De
zember 2025). 

24 Die European Cooperation in Science and Technology (COST) ist eine EU-Förderorganisation für Forschungs- und In
novationsnetzwerke. (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

25 Die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) ein Finanzierungsinstrument der EU zur Förderung von Wachstum, Beschäfti
gung und Wettbewerbsfähigkeit durch gezielte Infrastrukturinvestitionen auf europäischer Ebene. (zul. abgerufen 4. De
zember 2025). 

26 Das EU-Programm Erasmus+ dient mit einem Budget von 26,2 Mrd. EUR (für 2021-2027) der Förderung der allgemei
nen und beruflichen Bildung, Jugend und Sport. (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

27 Das Programm CREATIVE EUROPE dient der Unterstützung des Kultursektors und des audiovisuellen Sektors. Mit 
einem Budget von 2,44 Mrd. EUR (für 2021-2027) unterstützt das Programm Investitionen in Maßnahmen, mit denen 
die kulturelle Vielfalt gestärkt und auf die Bedürfnisse und Herausforderungen des Kultur- und Kreativsektors reagiert 
werden soll (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

28 Das Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ (CERV) wurde 2021 eingerichtet und hat 
eine Laufzeit von sieben Jahren (bis 2027). Es soll offene, demokratische, gleichberechtigte und inklusive Gesellschaften 
auf rechtsstaatlicher Grundlage entwickeln und unterstützen. (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

29 Das Programm Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) ist eine Komponente des Europäischen Sozialfonds Plus 
(ESF+) mit einem Budget von 762 Mio. EUR. (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

30 Die europäische Initiative EUREKA für marktnahe Forschung und Entwicklung bietet Unternehmen und wissenschaft
lichen Einrichtungen Unterstützung und Begleitung bei der Umsetzung grenzüberschreitender und marktorientierter 
Forschungskooperationen zu innovativen Themen (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

31 EU-Finanzierungsprogramm „Digitales Europa“ (DIGITAL) mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung digitaler Technolo
gien für Unternehmen, Bürger und öffentliche Verwaltungen, (zul. abgerufen 4. Dezember 2025). 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/cosme_en
https://www.cost.eu/about/about-cost/
https://cinea.ec.europa.eu/about-us_en?prefLang=de
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/de
https://culture.ec.europa.eu/de/creative-europe/about-the-creative-europe-programme
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/citizens-equality-rights-and-values-programme/citizens-equality-rights-and-values-programme-overview_de
https://european-social-fund-plus.ec.europa.eu/de/esf-direkt-easi
https://www.eureka.dlr.de/de/150.php
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/activities/digital-programme
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